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CMR 

Artikel 4, 6 Abs. 1Buchstabe k) und 7 Abs. 3 

Die Mangelhaftigkeit des Frachtbriefs (Fehlen  der Angabe, dass 
die Beförderung dem vom Übereinkommen festgelegten Regime 
unterliegt) befreit die Parteien nicht von den zwingenden 
Bestimmungen des Übereinkommens, von denen beide Kenntnis 
haben sollten, insbesondere von jenen, welche die Entschädigung 
bei Verlust oder Beschädigung betreffen, p. 12. 

Landesrecht 

Deutsches Handelsgesetzbuch (HGB), § 425 Abs. 1, § 432 Satz 2, 
§ 434 Abs. 1 

Die vertragliche Haftung des Frachtführers wegen Beschädigung 
des Frachtgutes umfasst außer bei Vorliegen eines qualifizierten 
Verschuldens im Sinne des § 435 HGB keine Folgeschäden. Diese 
sind als weitere Schäden im Sinne des § 432 Satz 2 HGB nicht zu 
ersetzen. Insoweit sind auch außervertragliche Ansprüche gegen 
den Frachtführer ausgeschlossen, p. 85. 

Französisches Handelsgesetzbuch, Artikel L 133-1 

Die Unterlassung eines Reisenden, die Antenne bei seinem zur 
Beförderung in einem Autoreisezug aufgegebenen Fahrzeug zu 
senken bzw. herunterzuklappen, wie es in den Beförderungs-
bedingungen („Tarif Voyageurs“) vorgeschrieben ist, befreit den 
Beförderer, der ein Subunternehmen für den Verlad der Fahrzeuge 
eingeschaltet hat und selbst zur Schlusskontrolle des Verlade-
vorgangs verpflichtet war, nicht von der Haftung für den durch 
einen Brand des Fahrzeugs entstandenen Schaden. Die Ursache 
des Brandes war gemäß Sachverständigengutachten ein 
Lichtbogen, der durch die Wirkung der Antennenspitze, den 
geringen Abstand zwischen der Antenne und der Oberleitung und 
die besonderen Witterungsverhältnisse begünstigt wurde, p. 39. 

Französisches Versicherungsgesetzbuch, Artikel L 121-12 

Hat die Eisenbahn es unterlassen, Maßnahmen zu treffen, um zu 
vermeiden, dass Personen sich in Nähe der Gleise bewegen, und 
hat sie Material in der Nähe der Gleise gelagert, das sie entfernen 
lassen konnte, trug sie damit zum schädigenden Ereignis bei, 
p. 60. 

b) Nach Stichwörtern geordnet 

Beschädigung 

Die vertragliche Haftung des Frachtführers wegen Beschädigung 
des Frachtgutes umfasst außer bei Vorliegen eines qualifizierten 
Verschuldens im Sinne des § 435 HGB keine Folgeschäden. Diese 
sind als weitere Schäden im Sinne des § 432 Satz 2 HGB nicht zu 
ersetzen. Insoweit sind auch außervertragliche Ansprüche gegen 
den Frachtführer ausgeschlossen, p. 85. 
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Durch die Infrastruktur verursachter Schaden 
− Verhalten eines Dritten 

Hat die Eisenbahn es unterlassen, Maßnahmen zu treffen, um zu 
vermeiden, dass Personen sich in Nähe der Gleise bewegen, und 
hat sie Material in der Nähe der Gleise gelagert, das sie entfernen 
lassen konnte, trug sie damit zum schädigenden Ereignis bei, 
p. 60. 

Entschädigung für Beschädigung 

Die vertragliche Haftung des Frachtführers wegen Beschädigung 
des Frachtgutes umfasst außer bei Vorliegen eines qualifizierten 
Verschuldens im Sinne des § 435 HGB keine Folgeschäden. Diese 
sind als weitere Schäden im Sinne des § 432 Satz 2 HGB nicht zu 
ersetzen. Insoweit sind auch außervertragliche Ansprüche gegen 
den Frachtführer ausgeschlossen, p. 85. 

Frachtrecht, anwendbares 

Die Mangelhaftigkeit des Frachtbriefs (Fehlen  der Angabe, dass 
die Beförderung dem vom Übereinkommen festgelegten Regime 
unterliegt) befreit die Parteien nicht von den zwingenden 
Bestimmungen des Übereinkommens, von denen beide Kenntnis 
haben sollten, insbesondere von jenen, welche die Entschädigung 
bei Verlust oder Beschädigung betreffen, p. 12. 

Haftung des Beförderers 

Die Unterlassung eines Reisenden, die Antenne bei seinem zur 
Beförderung in einem Autoreisezug aufgegebenen Fahrzeug zu 
senken bzw. herunterzuklappen, wie es in den Beförderungs-
bedingungen („Tarif Voyageurs“) vorgeschrieben ist, befreit den 
Beförderer, der ein Subunternehmen für den Verlad der Fahrzeuge 
eingeschaltet hat und selbst zur Schlusskontrolle des Verlade-
vorgangs verpflichtet war, nicht von der Haftung für den durch 
einen Brand des Fahrzeugs entstandenen Schaden. Die Ursache 
des Brandes war gemäß Sachverständigengutachten ein Licht-
bogen, der durch die Wirkung der Antennenspitze, den geringen 
Abstand zwischen der Antenne und der Oberleitung und die 
besonderen Witterungsverhältnisse begünstigt wurde, p. 39. 

Haftung des Beförderers 
− außervertragliche Ansprüche 

Die vertragliche Haftung des Frachtführers wegen Beschädigung 
des Frachtgutes umfasst außer bei Vorliegen eines qualifizierten 
Verschuldens im Sinne des § 435 HGB keine Folgeschäden. Diese 
sind als weitere Schäden im Sinne des § 432 Satz 2 HGB nicht zu 
ersetzen. Insoweit sind auch außervertragliche Ansprüche gegen 
den Frachtführer ausgeschlossen, p. 85. 

Kraftfahrzeuge 

Die Unterlassung eines Reisenden, die Antenne bei seinem zur 
Beförderung in einem Autoreisezug aufgegebenen Fahrzeug zu 
senken bzw. herunterzuklappen, wie es in den Beförderungsbedin-
gungen („Tarif Voyageurs“) vorgeschrieben ist, befreit den 
Beförderer, der ein Subunternehmen für den Verlad der Fahrzeuge 
eingeschaltet hat und selbst zur Schlusskontrolle des Verlade-
vorgangs verpflichtet war, nicht von der Haftung für den durch 
einen Brand des Fahrzeugs entstandenen Schaden. Die Ursache 
des Brandes war gemäß Sachverständigengutachten ein Licht-
bogen, der durch die Wirkung der Antennenspitze, den geringen 
Abstand zwischen der Antenne und der Oberleitung und die 
besonderen Witterungsverhältnisse begünstigt wurde, p. 39. 
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